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Einleitung

Die Wirkung der Allgemeinverbindlicherklärung in
Arbeitsverhältnissen

Tarifverträge sind das Produkt der Tarifverhandlungen. In Tarifverhand-
lungen verhandeln die Arbeitnehmer als Kollektiv mit dem Arbeitgeber.
Als Kollektiv haben sie eine bessere Verhandlungsposition und können
ihre strukturelle Unterlegenheit gegenüber dem Arbeitgeber ausgleichen.
Der Tarifvertrag gewährleistet Mindestarbeitsbedingungen: Nach § 4
Abs. 1 TVG gelten die ausgehandelten Regelungen für beiderseits Tarifge-
bundene unmittelbar und zwingend. Das Günstigkeitsprinzip lässt jedoch
für den Arbeitnehmer bessere individualvertragliche Abreden zu. Die
zwingende Anwendung des Tarifvertrags auf Arbeitsverhältnisse beider-
seits Tarifgebundener nach § 4 Abs. 1 TVG trägt wesentlich zum Schutz
der Arbeitnehmer durch Tarifverträge bei.

Zugleich verhindert § 4 Abs. 1 TVG, dass der Tarifvertrag für alle ge-
werkschaftlich organisierten Arbeitnehmer gilt und ist damit die Wurzel
des Instituts der Allgemeinverbindlicherklärung. Unmittelbar und zwin-
gend wirken die Normen des Tarifvertrags nur für beiderseits Tarifgebun-
dene. Nach § 3 Abs. 1 TVG sind tarifgebunden jedoch nur Mitglieder der
Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, sofern er selbst Partei des Tarif-
vertrags ist. Für viele Arbeitnehmer gelten die Regelungen somit nicht.
Solange der Arbeitgeber nicht Mitglied des tarifschließenden Arbeitgeber-
verbands ist oder selbst den Tarifvertrag geschlossen hat, können die Ar-
beitnehmer mit einem Beitritt zur Gewerkschaft nicht einseitig die Bin-
dung an einen Tarifvertrag erwirken. Umgekehrt gilt im Prinzip das Glei-
che. Allerdings kann der Arbeitgeber in der Praxis die Anwendung von
Tarifverträgen durch Bezugnahmeklauseln in Arbeitsverträgen einfacher
durchsetzen. Damit ein Tarifvertrag zwingende Anwendung auf nicht ta-
rifgebundene Arbeitsverhältnisse findet, kann dieser nach § 5 TVG für all-
gemeinverbindlich erklärt werden.

§ 1

A.
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Der rechtstechnische Sinn und die Wirkung der Allgemeinverbindlich-
erklärung bestehen darin, die fehlende Tarifbindung zu ersetzen.1 Das er-
gibt sich aus dem Wortlaut des § 5 Abs. 4 S. 1 TVG. Dieser regelt, dass die
Rechtsnormen des Tarifvertrags durch die Allgemeinverbindlicherklärung
auch die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber er-
fassen. Dadurch werden die Regelungen des Tarifvertrags auch für nicht
tarifgebundene Arbeitsvertragsparteien zu nicht zu unterschreitenden Ar-
beitsbedingungen. Der dadurch vermittelte soziale Schutz der nicht tarif-
gebundenen Arbeitnehmer gilt in Lehre2 und Rechtsprechung3 als der zen-
trale Zweck der Allgemeinverbindlicherklärung.4

Der Schutz der Arbeitnehmer ist ferner bei der Allgemeinverbindlicher-
klärung von gemeinsamen Einrichtungen der grundlegende Gedanke.5 Ge-
meinsame Einrichtungen sind von den Tarifvertragsparteien gegründete
und von diesen abhängige, aber organisatorisch verselbstständigte Rechts-
träger, deren Zweck und Organisationsstruktur durch Tarifvertrag festge-
legt wird.6 Ziel ist es, dem Arbeitnehmer Ansprüche zu verschaffen, die er
von seinem Arbeitgeber aus organisatorischen, psychologischen oder fi-
nanziellen Gründen nicht erhalten könnte.7 Gemeinsame Einrichtungen
sind auf möglichst viele Beitragszahler angewiesen, um sich zu finanzie-
ren. Daher ist der zugrundeliegende Tarifvertrag prädestiniert – und meist
von vornherein darauf ausgerichtet – für allgemeinverbindlich erklärt zu

1 Hueck/Nipperdey, Arbeitsrecht, § 34 III 2, S. 666; Sittard, Tarifnormerstreckung,
S. 13.

2 ErfK/Franzen, § 5 TVG Rn. 1; Wiedemann/Wank, § 5 TVG Rn. 2; AR/Krebber, § 5
TVG Rn. 2; HWK/Henssler, § 5 TVG Rn. 1; Hippmann, Allgemeinverbindlicher-
klärung, S. 9; umfassend zum Ganzen Sittard, Tarifnormerstreckung, S. 93 ff., 98,
131 f.

3 BVerfG Beschluss v. 24.05.1977 – 2 BvL 11/74 Rn. 61, AP Nr. 15 zu § 5 TVG (un-
ter B II 1 b bb); BAG Urteil v. 24.01.1979 – 4 AZR 377/77 Rn. 33, AP Nr. 16 zu § 5
TVG; BVerwG Urteil v. 03.11.1988 – 7 C 115/86 Rn. 31, AP Nr. 23 zu § 5 TVG
(unter II 4 a).

4 Ausführlich zum Zweck der Allgemeinverbindlicherklärung siehe unter § 7 B. I. 1,
S. 196.

5 Sittard, Tarifnormerstreckung, S. 126.
6 BVerfG Beschluss v. 15.07.1980 – 1 BvR 24/74, 1 BvR 439/79 Rn. 7, AP Nr. 17 zu

§ 5 TVG (unter A I 2); Henssler/Moll/Bepler/Stamer, Teil 8 Rn. 96; Thüsing/Braun/
Wißmann 4. Kap. Rn. 136.

7 Wiedemann/Oetker, § 1 TVG Rn. 804; Bötticher, Gemeinsame Einrichtungen, S. 18;
Sahl, NZA-Beil. 2010, 8, 9.

§ 1 Einleitung
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werden.8 Somit hat die Allgemeinverbindlicherklärung bei gemeinsamen
Einrichtungen besondere Bedeutung.9 Sie wirkt sich als weitere soziale
Schutzkomponente auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse aus, die vor
allem im Baugewerbe nicht zu unterschätzen ist.10

Die Normerstreckung auf Außenseiter als verfassungsrechtliches
Problem

Zwar war die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen nach § 5
TVG schon häufiger Gegenstand juristischer Erörterung und wurde erst
jüngst umfassend aufgearbeitet.11 Die Rechtsfragen schienen weitestge-
hend geklärt und aktuelle Zahlen12 deuteten auf eine tarifpolitisch geringe
Bedeutung der Allgemeinverbindlicherklärung hin. Zudem hat das
BVerfG in den beiden Grundsatzentscheidungen zur Allgemeinverbind-
licherklärung § 5 TVG a.F. als mit der Verfassung vereinbar angesehen.13

Die Änderungen der Voraussetzungen der Allgemeinverbindlicherklärung
nach § 5 TVG durch das Tarifautonomiestärkungsgesetz (TASG)14 ma-
chen jedoch eine erneute Untersuchung erforderlich.

Der Gesetzgeber wollte das Institut der Allgemeinverbindlicherklärung
stärken, indem er die Anforderungen an die Tarifnormerstreckung herab-
setzt. Dies wurde durch das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie
(TASG) umgesetzt, das am 15. August 2014 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet wurde.15 In der Fachwelt und in der Presse wurde ausführlich über
dieses Gesetz berichtet. Dabei haben Fachwelt und Presse gemein, dass
sich die Berichterstattung vor allem auf einen bestimmten Teil des TASG
konzentrierte: das Gesetz zur Regelung eines einheitlichen Mindestlohns

B.

8 Bötticher, Gemeinsame Einrichtung, S. 67.
9 Thüsing/Braun/Braun, 6. Kap. Rn. 68.

10 Vgl. zur Bedeutung der gemeinsamen Einrichtungen § 2 C. II, S. 42.
11 Vgl. insbesondere Sittard, Tarifnormerstreckung und Hippmann, Allgemeinver-

bindlicherklärung.
12 Die Zahlen zur Allgemeinverbindlicherklärung im Allgemeinen finden sich unter

§ 2 B. II. 1, S. 36, die zu allgemeinverbindlichen gemeinsamen Einrichtungen un-
ter § 2 C. III, S. 50.

13 BVerfG Beschluss v. 24.05.1977 – 2 BvL 11/74, AP Nr. 15 zu § 5 TVG; BVerfG
Beschluss v. 15.07.1980 – 1 BvR 24/74, 1 BvR 439/79, AP Nr. 17 zu § 5 TVG.

14 BGBl. 2014 I. S. 1348.
15 BGBl. 2014 I. S. 1348.
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(MiLoG).16 Den Art. 2 und 5 TASG wurde wenig Beachtung geschenkt.
Dies ist erstaunlich. Es handelt sich bei Art. 5 TASG mit den Änderungen
an der Allgemeinverbindlicherklärung um den größten Eingriff in das
TVG seit seiner Neubekanntmachung 1969. Art. 2 TASG regelt die pro-
zessrechtlichen Angriffsmöglichkeiten gegen eine Allgemeinverbindlich-
erklärung neu und wird so zwangsläufig die Rechtspraxis beeinflussen.
Ziel des TASG soll laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sein, die
Tarifautonomie zu stärken und angemessene Arbeitsbedingungen für Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen sicherzustellen.17

Bis zum Inkrafttreten des TASG konnte ein Tarifvertrag nach § 5 Abs. 1
S. 1 TVG a.F. nur für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die tarif-
gebundenen Arbeitgeber mindestens 50 % der der unter den Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmer beschäftigten und die All-
gemeinverbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erschien.
Nach § 5 Abs. 1 S. 2 TVG a.F. war eine Allgemeinverbindlicherklärung
unabhängig von diesen Voraussetzungen möglich, wenn die Allgemeinver-
bindlicherklärung zur Behebung eines sozialen Notstands erforderlich er-
schien.

Das TASG hat diese Voraussetzungen erheblich erleichtert. § 5 Abs. 1
S. 1 TVG n.F. dispensiert von der 50 %-Klausel und macht eine Allge-
meinverbindlicherklärung allein von einem öffentlichen Interesse abhän-
gig. Das öffentliche Interesse wird in § 5 Abs. 1 S. 2 TVG n.F. durch zwei
Varianten näher konkretisiert: Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TVG soll die All-
gemeinverbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erscheinen,
wenn der Tarifvertrag in seinem Geltungsbereich für die Gestaltung der
Arbeitsbedingungen überwiegende Bedeutung erlangt hat. Nach § 5 Abs. 1
S. 2 Nr. 2 TVG soll die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen In-
teresse geboten erscheinen, wenn die Absicherung der Wirksamkeit der ta-
rifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen wirtschaftlicher Fehlent-
wicklung eine Allgemeinverbindlicherklärung verlangt. Gänzlich neu ist
eine Sonderregel für Tarifverträge über gemeinsame Einrichtungen. Nach
§ 5 Abs. 1a TVG n.F. kann ein Tarifvertrag über eine gemeinsame Einrich-
tung zur Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit für allgemeinverbindlich er-
klärt werden, wenn der Tarifvertrag die Einziehung von Beiträgen und die

16 BGBl. 2014 I. S. 1348.
17 BT-Drs. 18/1558, S. 1.
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